
Anlage zur Kindertagesstättensatzung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wohltorf-Aumühle 

Informationsblatt Datenschutz 
gemäß § 17 EKD-Datenschutzgesetz 

 

Name und Kontaktdaten der 
verantwortlichen Stelle/des 
örtlich Beauftragten für den 
Datenschutz 

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist als Trägerin die Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Aumühle; örtlich Beauftragter für den Datenschutz ist  
Herr Torben Vullriede, Bäckerstraße 3-5, 23564 Lübeck 

Zwecke für die 
personenbezogene Daten 
erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, § 6 DSG 
EKD 

Durchführung der Betreuung 
Hebung der Gebühren nach der Gebührensatzung der 
Kirchengemeinde 
Informationsaustausch zwischen Kita und 
Sorgeberechtigten 

Erhobene Daten Name, Vorname, Geburtsdatum, und Anschrift des Kindes 
sowie der Sorgeberechtigten sowie ggf. Dritter zur 
Abholung berechtigter Personen 
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) der 
Sorgeberechtigten sowie ggf. Dritter zur Abholung 
berechtigter Personen 
Masernimpfschutzstatus sowie weitere die Betreuung 
betreffende Besonderheiten (z.B. Allergien, Krankheiten) 
Gesundheitsstatus 
An- und Abwesenheitszeiten, z. B. bei Krankheit 
Angaben zu Geschwisterkindern ggf. Fotos  

Dritte Empfänger 
personenbezogener Daten 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg zur Abrechnung 
der Gebühren 
Ggf. staatliche Behörden gem. Kindertagesstättengesetz 
(Verwaltung der Wohnortgemeinde, Kreis Herzogtum 
Lauenburg bei Sozial- oder Geschwisterermäßigungen) 
Kita-Kommunikations-Apps 

Dauer der Speicherung 
personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden, solange wie dies für die 
Abwicklung des Betreuungsverhältnisses erforderlich ist, 
gespeichert. Handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungsfristen werden beachtet. 

Betroffenenrechte 
Beschwerderecht 

Es kann Auskunft darüber verlangt werden, ob 
personenbezogene Daten gespeichert wurden. Ist dies der 
Fall, besteht ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten sowie auf weitere mit der 
Verarbeitung zusammenhängende Informationen (§ 19 
DSG-EKD). Das Auskunftsrecht kann in bestimmten Fällen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen sein (§ 19 Abs. 2 DSG-
EKD). 
Für den Fall, dass personenbezogene Daten nicht (mehr) 
zutreffend oder unvollständig sind, kann eine Berichtigung 
und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten 
verlangt werden (§ 20 DSG-EKD). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, kann die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt, 
vom Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch gemacht 
sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen 
werden (§§ 21, 22, 24, 25 DSG-EKD). 
Jede betroffene Person kann sich gemäß § 46 Abs. 1 DSG-
EKD unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe mit einer 
Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, 
wenn sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch 
kirchliche Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein 

 


